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AGENDA

(1)GRUNDLAGEN (Warum lizenzieren?)

 Rechtliche Aspekte

 Wissenschaftliche Aspekte

 Open Access

(2)PRAXIS (Wie lizenzieren?)

 Grundprinzipien

 Offene Lizenzen

 Lizenzierungstools



GRUNDLAGEN



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Resolution 217 A (III), UN Generalversammlung, 10.12.1948

Artikel 27

1.Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 

teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am 

wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften 

teilzuhaben.

2.Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen 

Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, 

Literatur oder Kunst erwachsen.



UrheberIn vs. BenutzerIn

 ForscherInnen in Doppelrolle als UrheberInnen und 

BenutzerInnen von Werken

 „Gerechter Ausgleich“ zwischen Interessen der 

Gesellschaft und Interessen der UrheberInnen

 „Freiheit der Wissenschaft“



Grundsätzliche Probleme

Unterschiedliche Rechtsrahmen bzw. Rechtssystematik

 Common Law / Case Law: utilitaristisch, COPY-right, Fair Use

 Kodifiziertes Rechtssystem: natürliches Recht, URHEBER-Recht, 
definierte Ausnahmen und Einschränkungen

 Internationale Abkommen: Berne Convention 1886 (Paris  1971), 
TRIPS, WIPO, …

 EU: Richtlinien als gemeinsamer Rechtsrahmen, aber unterschiedliche 
Umsetzungen in nationalen Gesetzgebungen

 Gemeinsame Nenner: Werksbegriff, Territorialitätsprinzip



Der Wille ist da…

EU Digital Agenda for Europe

 EU Richtlinien (Datenbanken 96/9/EG, Information 2001/29/EG, 

Öffentlicher Sektor 2003/98/EG, Verwaiste Werke 2012/28/EU)

 Green Paper “Copyright in the Knowledge Economy”, COM(2008) 466/3 

 Commission communication “Towards a modern, more European 

copyright framework”, COM(2015) 626

 Commission proposal for a Directive on “Copyright in the Digital Single 

Market” COM(2016) 593

Open Science

 Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem 
Wissen (2003)

 UNESCO Leitfaden zu Open Educational Resources in der 

Hochschulbildung (2015)



Argumente für Open Science

 Freigabe von Daten 

… dient der Generierung neuen Wissens 

… verbessert die Qualität der Forschung (Transparenz, Diskurs)

… verbessert die Nachhaltigkeit/Verfügbarkeit (weitere 

Verbreitung)

… verbessert den Impact (Zugänglichkeit)

 Rechteinhaber/in hat die Kontrolle und bestimmt, was mit 

Daten/Werken geschehen darf.

 Benutzer/in weiß, was mit Daten/Werken geschehen darf.

 Nationale und internationale Fördergeber empfehlen oder 

verlangen Freigabe der Forschungsdaten.



Werksbegriff (UrhG)

§ 1 UrhG. (1) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche 

geistige Schöpfungen auf den Gebieten 

 der Literatur, 

 der Tonkunst, 

 der bildenden Künste und 

 der Filmkunst.

(2) Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen 

urheberrechtlichen Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundes

normen&Gesetzesnummer=10001848&ShowPrintPreview=True



“eigentümliche geistige Schöpfung”

 Eigentümlich = individuell (“die Persönlichkeit des Schöpfers

muss durchscheinen”)

 Geistig = Gedankenprodukt (“der Schöpfer muss sich etwas

dabei gedacht haben”)

 Aber: nicht der Gedanke selbst, sondern der “Form gewordene

Gedanke” ist geschützt, der Gedanke muss also ausgedrückt

worden sein.

 Nicht jedes Werk ist ein Kunstwerk, nicht jedes Kunstwerk ist 

ein Werk (z.B. John Cage, “4’33”)



Schutzfristen (UrhG)

70 Jahre

 nach Tod des Urhebers (§ 60 UrhG) bzw.

 nach der Schaffung oder Veröffentlichung (Anonyme

Werke, Pseudonymisierte Werke, Verwaiste Werke)

 Das Jahr, in dem die Frist zu laufen beginnt, wird nicht

mitgezählt: Seit 1.1. 2017 sind also alle Werke

gemeinfrei, deren UrheberInnen spätestens am 

31.12.1946 verstorben sind.



UrheberIn

„Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat.“

Urheber-Recht ≠ Copy-Right



Persönlichkeitsrechte (nicht übertragbar!)

 Schutz der Urheberschaft 

 Urheberbezeichnung

 Werkschutz

Verwertungsrechte (übertragbar)

 Verwertung der Bearbeitung des Werkes (§ 14 UrhG)

 Vervielfältigungsrecht (§ 15 UrhG)

 Verbreitungsrecht (§ 16 UrhG)

 Senderecht (§ 17 UrhG)

 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 18 UrhG)

 Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a UrhG)

Rechte der UrheberInnen



Werknutzungsbewilligung vs. -recht

 „-bewilligung“: gestattet Nutzung für bestimmte, 

definierte Zwecke

 „-recht“: exklusiv!

> Verlagsverträge, Dienst- und Ausbildungsverträge



OPEN ACCESS

Bildzitat: UNC Charlotte (https://library.uncc.edu/openaccess)



Was ist Open Access?

… das Bemühen, wissenschaftliche Literatur frei im 

Internet zur Verfügung zu stellen

 d.h. ohne Zugangsbeschränkungen (nicht kostenpflichtig, keine 

Einschränkung auf IP-Kreis, kein Login, …)

 Grundsatz: von der Öffentlichkeit finanziertes Wissen (Output 

von Unis, Forschungsförderungen, etc.) soll der Öffentlichkeit 

frei zur Verfügung stehen



Traditioneller Publikationsweg



Golden Way

 Open-Access-Erstveröffentlichung 

 „OA journals are like non-OA journals except that they are OA“ (Peter 

Suber)

 Qualität meist durch Peer Review gewährleistet

 Autor behält Verwertungsrechte 

 oft mit Publikationskosten (APCs) verbunden; vgl. 

Druckkostenzuschuss – Autor bzw. Institution bezahlt APC (Article

Processing Charges) oder Institution finanziert Journal

 Geprüfte Journals auf DOAJ.org und JURN.org

 Beispiel: PLoS One



Hybrid Way

 Sonderfall Hybrid OA: AutorInnen können gegen eine Gebühr 

einzelne Artikel in Subskriptionszeitschriften Open Access stellen 

lassen 

 hilft, OA-Anforderungen mit dem Impact Factor etablierter Verlage 

und Zeitschriften zu verbinden

 Abkommen mit Verlagen ermöglichen Open Access ohne 

Zusatzkosten für AutorInnen

 aber: Subskriptionen können dadurch nicht ersetzt werden



Green Way

 Open-Access-Zweitveröffentlichung 

 WissenschafterIn publiziert wie bisher in Subskriptionszeitschriften, 

legt dann aber eine Kopie auf einem Repositorium ab 

(„Selbstarchivierung“)

 Zu beachten: Verwertungsrechte, Versionen (pre-print, post-print, 

publishers version), Embargofristen

 Repositorium ist frei verfügbar für alle LeserInnen

 Institutionelles Repositorium: zu einer Forschungseinrichtung 

gehörend, bildet den wissenschaftlichen Output der Institution ab

 Disziplinäres Repositorium: fachlich orientiert, AutorInnen von 

verschiedenen Institutionen; zB Philpapers.org, arxiv.org, CERN 

document server, SSOAR



Vorteile von Open Access

 Verfügbarkeit der eigenen wissenschaftlichen Arbeit für die gesamte 

Scientific Community. 

 Freier Zugang zu wissenschaftlichen Arbeiten weltweit.

 Mehr wissenschaftlicher Austausch und mehr Feedback. 

 Bessere Sichtbarkeit und dadurch steigende Zitationszahlen.

 Die Öffentlichkeit erhält Zugang zu den Ergebnissen (öffentlich 

finanzierter) wissenschaftlicher Forschung. 

 Mehr Verwertungsrechte (und damit eine größere 

Gestaltungsfreiheit) verbleiben bei den AutorInnen.

 Geringere Abhängigkeit von Verlagen, mehr Transparenz und 

Wettbewerb im Publikationswesen.

 Niedrigere Produktions- und Distributionskosten.



Bedenken zu Open Access

 Impact Factor bei vielen OA-Journals (noch) eher niedrig.

 Forschungsevaluierung berücksichtigt OA-Publikationen noch nicht 

ausreichend.

 Problem der Langzeitarchivierung (rein) elektronischer Publikationen.

 mitunter verschiedene Versionen einer Arbeit im Umlauf.

 „Zwang zur Offenlegung aller Ergebnisse“?

 „Kontrolle über das Werk geht verloren“?

 „Zu große Menge an Informationen“?

 „Gefährdung der Publikationsfreiheit“?



Open Data / Open Source / Open Science

• in den DH, wo der Fokus nicht nur auf klassischen 
Publikationsformaten (papers, Bücher) liegt, muss der „Open“-
Gedanke viel weiter gefasst werden 

• Open Data: Die offene, öffentliche, freie Zugänglichkeit und 
Verfügbarkeit von Daten 

• Open Source: Die offene, öffentliche, freie Zugänglichkeit und 
Verfügbarkeit von Code 

• Open Science: Ein ideologischer Ansatz, der Open Access, 
Open Source, Open Data inkorporiert, aber noch viel weiter 
geht - bei Open Science geht es darum, den gesamten 
Forschungsprozess von Anfang an öffentlich und 
nachvollziehbar stattfinden zu lassen (u.a. auch Open 
Methodology, Open Peer Review) 



PRAXIS



Grundprinzipien

Was kann lizenziert werden?

 Alle „Werke“ (Urheberrecht)

 … an denen Sie die Rechte haben bzw. Rechteeigentümer sind 

 zu beachten: (exklusive) Verlagsverträge, Dienstgeber-Rechte, 

MiturheberInnen

Was kann nicht lizenziert werden?

 Gemeinfreie Werke (außerhalb der Schutzfrist)

 Rohdaten (sind keine Werke: Originalität entscheidend)



Basismodell

 Nur der/die Rechteinhaber/in kann eine (öffentliche) 
Lizenz vergeben!
 Lizenz ist ein formalisiertes „Versprechen, nicht zu klagen“

 Bestandteile
 Namensnennung (attribution > by)

 Wiedergabe (copyleft > sa)

 Unkommerzielle Nutzung (non-commercial > nc)

 Public Domain …
 Public Domain Mark 

< https://creativecommons.org/choose/mark/?lang=de >

https://creativecommons.org/choose/mark/?lang=de


Lizenzierungswerkzeuge

 Creative Commons (http://creativecommons.org/) 

 Europeana Available Rights Statement 

(http://pro.europeana.eu/page/the-europeana-rights-

statement-selection-tool)

 CLARIN LINDAT License Selector 

(https://ufal.github.io/public-license-selector/ ) 

http://creativecommons.org/
https://ufal.github.io/public-license-selector/


Creative Commons

http://creativecommons.org/


 http://www.creativecommons.org/

 Non-Profit-Organisation, die in Form vorgefertigter Lizenzverträge 

eine Hilfestellung für Urheber zur Freigabe rechtlich geschützter 

Inhalte anbietet. 

 Zur Lizenzierung „kreativer Inhalte“ (nicht Code) 

 De facto internationaler Standard für öffentliche Lizenzierung

 Seit 2001

 Derzeitige Version: 4.0 (bis 3.0 waren Texte auf nationale

Gesetzgebungen hin optimiert)

Creative Commons



Creative Commons Lizenzen

[by] Namensnennung 

[by sa] Namensnennung, Wiedergabe zu gleichen 

Bedingungen

[by nd] Namensnennung, keine Bearbeitung

[by nc] Namensnennung, Keine kommerzielle Nutzung

[by nc sa] NN + KKN + WGB

[by nc nd] NN + KKN + KB

[ 0 ] public domain



CC0 – geht das?

CC0 = Verzichtserklärung des Rechteinhabers auf alle Rechte (entspricht 

Public Domain / Gemeinfreiheit)

Im österreichischen Recht nicht möglich: Verzicht auf Verwertungsrechte

natürlich, aber Urheberrecht beinhaltet Persönlichkeitsrechte, auf die man 

nicht verzichten KANN, weil sie der natürlichen Person inhärent sind.

… ABER: e-Infrastructures Projekt (Kucsko/Zemann) sieht das anders!

https://phaidra.univie.ac.at/view/o:528411

https://phaidra.univie.ac.at/view/o:528411


Lizenzen: Alternative Modelle

Open Data Commons
 https://opendatacommons.org/

 How to make your data open: https://opendatacommons.org/guide/

 Open Knowledge Foundation

DPPL (Digital Peer Publishing Lizenzen)
 https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl

 DPPL

 m-DPLL (modular)

 f-DPLL (free)

https://opendatacommons.org/
https://opendatacommons.org/guide/
https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl


Europeana Rights Statement

http://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements


 http://pro.europeana.eu/page/the-europeana-rights-

statement-selection-tool

 Europeana's Data Exchange Agreement erfordert, dass

data providers in den Metadaten ihrer digitalen Objekte

ein eindeutiges Rechtemodell kennzeichnen. 

 Diese Rechtemodell wird auch für die Vorschau am 

Europeana Portal herangezogen.

 Nur ein Rechtemodell pro Objekt.

Europeana Rights Statement



CLARIN LINDAT License Selector



Code: Open Source Lizenzen

 GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html)

 Copyleft (entspricht share alike)

 Ausführen, modifizieren und übertragen (run, modify and convey)

 Berkeley Software Distribution (BSD) Licenses

 (Wieder)Verbreitung und Verwendung

 Abgeleitete Werke müssen das originale Rechts-Statement enthalten

 Ursprüngliche Urheber und Institutionen dürfen nicht für Werbezwecke 
verwendet werden.

 Kann auch in proprietärer Software verwendet werden 

 MIT License

 Abgeleitete Werke müssen das originale Rechts-Statement enthalten

 Verwenden, vervielfältigen, verändern, zusammenführen, veröffentlichen, 
verteilen, sublizenzieren, verkaufen (use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, sell the software)

 Kann auch in proprietärer Software verwendet werden 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html


GNU GPL 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html)

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html


BSD License

http://www.linfo.org/bsdlicense.html


MIT License

https://opensource.org/licenses/MIT


Danke!

T. Kreutzer: Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-

Lizenzen 
< https://irights.info/wp-content/uploads/2015/10/Open_Content_-

_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf >

S. Amini, G. Blechl, J. Losehand: FAQs zu Creative-Commons-

Lizenzen unter besonderer Berücksichtigung der Wissenschaft 
< https://phaidra.univie.ac.at/view/o:408042 >

https://irights.info/wp-content/uploads/2015/10/Open_Content_-_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf
https://phaidra.univie.ac.at/view/o:408042

